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Vorwort des Präsidenten 
 

(bn)Liebe Leserin, 

lieber Leser 
 
Schliessen Sie die Au-
gen – für fünf Minu-
ten. Sie unterbrechen 
damit den wichtigsten 

Kanal, der uns Eindrücke und In-
formationen aus unserer Umwelt 
vermittelt. 
 
Zünden Sie das Licht an. Sie fin-
den den Lichtschalter nur mit Mü-
he und nur, weil Sie genau wis-
sen, wo er sich befindet. Brennt 
das Licht? Sie können es nicht mit 
Sicherheit sagen; für Sie bleibt es 
dunkel. 
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten 
so zu Fuss zum Bahnhof gehen, 
müssten den überfüllten Zug 
besteigen, um an Ihren Arbeitsort 
zu fahren, und müssten dort mit 
dem Computer arbeiten. 
 
Wie würden Sie den Abend 
verbringen? Ohne Lesen, Fernse-
hen oder Surfen im Internet. 
 
Sind die fünf Minuten vorbei? Die 
Armbanduhr nützt Ihnen nichts; 
Sie können die Zeit nicht ablesen. 
 
Öffnen Sie die Augen. 
 
Fast unerträglich ist der Gedanke, 
dieser Zustand könnte ein Leben 
lang andauern. Ella Gattiker-
Liechti, deren Ehegatte jahrelang 
an einer Sehbehinderung litt und 

die im Alter selber fast blind war, 
musste sich solche Gedanken ge-
macht haben. Sie konnte sich in 
die schwierigen Lebensumstände 
blinder Menschen einfühlen. Und 
sie war vermögend. So gründete 
sie 1990 die Ella-Gattiker-Liechti-
Stiftung, deren Zweck es ist, be-
dürftigen blinden und sehbehin-
derten Menschen das Leben zu 
erleichtern. Glücklicherweise gibt 
es heute die verschiedensten 
Hilfsmittel, mit denen die Lebens-
qualität dieser benachteiligten 
Mitmenschen verbessert werden 
kann: vom Hörbuch über das e-
lektronische Vorlesegerät, die 
Braille-Zeile für Computer bis hin 
zum Farbenerkennungsgerät. Die 
Anschaffung solcher Hilfsmittel ist 
teuer, und hier beginnt das Wir-
ken der Stiftung. Auf Gesuch hin 
übernimmt sie ganz oder teilweise 
die Kosten, sofern die in der Stif-
tungsurkunde formulierten Bedin-
gungen erfüllt sind. 
 
Möge die Stiftung weiterhin mit 
finanzieller Hilfe das Leben dieser 
behinderten Menschen erleich-
tern. 
 

 
 
Boris Nef-Gerber, Präsident des 
Stiftungsrats. 
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DIE STIFTERIN ELLA GATTIKER-LIECHTI 
 

(ak)Ella Liechti kommt am 11. 

März 1901 als zweites 
Kind des Gottfried und 
der Anna Liechti, gebo-
rene Gygax, zur Welt. 
Zusammen mit ihren 
drei Geschwistern 

wächst sie in der noch heute exis-
tierenden und bei den Einheimi-
schen als „Weisses Schloss“ be-
kannten Liegenschaft an der Neu-
en Jonastrasse in Rapperswil auf. 
Sie besucht die 
Schulen in Rappers-
wil. Ihre Eltern 
betreiben unweit des 
Wohnhauses eine 
Flachglasmanufaktur. 
Nach ihrem Schulabschluss betä-
tigt sich Ella - wie damals beson-
ders für Mädchen üblich - im el-
terlichen Haushalt und im Betrieb 
ihrer Eltern an der Tiefenaustras-
se. 
 

1925 heiratet Ella mit 
24 den in der Nachbar-
liegenschaft „Sonneck“ 
aufgewachsenen, drei 
Jahre älteren Alfred 
Walter Gattiker. Er ist 

der zweite Sohn des Heinrich und 
der Nina Gattiker-Tanner aus 
Richterswil. Heinrich Gattiker und 
seine Familie siedelten 1908 nach 
Rapperswil um, wo sie eine Spei-
sefett- und -ölsiederei 
errichteten, in der Alf-
red Walter nach sei-
ner obligatorischen 
Schulzeit mitarbeitet 
und sich so im Laufe 

der Zeit profundes Fachwissen 
aneignet. Welschland- und Aus-
landaufenthalte, Bankenlehrgänge 
und eine bemerkenswerte militä-
rische Karriere vermittelten ihm 
das betriebswirtschaftliche und 
führungstechnische Rüstzeug zur 
Wahrnehmung herausfordernder 
Wirtschaftsaufgaben. 1930 erfolgt 
der Verkauf des Rapperswiler 
Speisefettwerks an den Unilever-
Konzern, dem A. W. Gattiker fort-
an als Schweizer Nationalmanager 
vorsteht. 40 Jahre später, 1970, 
legt die Gattiker & Cie. AG in 
Rapperswil ihren Betrieb still. Da-
zwischen zieht das Ehepaar Gatti-
ker-Liechti nach Zollikon um. Im 
Dezember 1973 stirbt Alfred Wal-
ter unerwartet an einem Herz-
schlag. Ella Gattiker kehrt zirka 
1981 von Zollikon zurück nach 
Rapperswil, wo sie rund sieben 
Jahre lang eine Neubauwohnung 
bewohnt, bevor sie ins städtische 
Altersheim Meienberg übersiedelt 
und dort bis zu ihrem Tod am 17. 
August 1991 in Abgeschiedenheit 
lebt. 
 

 
 
Das Leben hat Ella Gattikers 
sehnlichen Wunsch nach Kindern 
nicht erfüllt. Trotzdem war die 
Ehe mit Alfred Walter glücklich. 
Ella war ihrem engagierten Gatten 
stets eine grosse Stütze, getreu 
dem Sprichwort, wonach hinter 
jedem mächtigen Mann eine star-
ke Frau steht. So heisst es denn 
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auch im Nachruf von Redaktor 
Hans Breitenmoser auf Oberst A. 
Walter Gattikers Leben in der 
LINTH Zeitung vom 19. Dezember 
1973: „Gerne pflegte er sie «seine 
beste Ordonanz» zu nennen. Sie 

war oft auch die einzige, die ihm 
zu sagen wagte, was andere viel-

leicht nur dachten.“. 
 
Dem oben zitierten Zeitungsarti-
kel entnehmen wir zudem, dass 
eine Augenoperation in den frü-
hen Siebzigerjahren und das 
Schwinden des Augenlichts Walter 

Gattiker zur Zurückgezogenheit 
und Stille zwangen. Eine zweite 
Operation hingegen schenkte ihm 
das Augenlicht wieder. 
 
Ferner wissen wir, dass Ella Gatti-
ker im hohen Alter selber beinahe 
erblindete. Waren es etwa ihre 
eigenen und die Erfahrungen mit 
ihrem geliebten Gatten diesbe-
züglich, die Ella motivierten, 
knapp zehn Monate vor ihrem Tod 
eine Stiftung zugunsten blinder 
und sehbehinderter Menschen 
einzurichten? 
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VON DEN ANFÄNGEN 
 

(ak)Dienstag, 30. Oktober 

1990, 14:15 Uhr, 8645 Jona, Al-
tersheim Meienberg: Die fast 
neunzig Jahre alte Hand Ella Gat-
tikers ergreift einen Kugelschrei-
ber und setzt die Unterschrift un-
ter die öffentlich beurkundeten 
Satzungen  ihrer damit gegründe-
ten Stiftung. Anwesend sind fer-
ner der Urkundsbeamte des Be-
zirksamts See des Kantons Sankt 
Gallen, Edy Widler, und Peter 
Kühni-Frei, Förderer der Stif-
tungsgründung und erster Präsi-
dent des Stiftungsrats. 
 

 
 
Die Serifen der Unterschrift liegen 
weit unterhalb der dafür vorge-
zeichneten Linie, die Buchstaben 
sind wie einzeln aneinander ge-
reiht, der Schriftfluss fehlt und 
der Querstrich, der die beiden T-
Abstriche des Nachnamens Gatti-
ker verbinden soll, berührt nur 
den Buchstaben k. Die Unter-
schrift einer Frau, die fast nichts 
mehr sieht. 
 

 
 
Die eigene Sehbehinderung, die 
langen und schmerzlichen Erfah-
rungen damit und der Wille, ande-
ren in gleicher oder ähnlicher Si-
tuation mit der Ermöglichung ei-
ner verbesserten Lebensqualität 
zu helfen, motivieren Ella Gattiker 
zur Errichtung ihrer Stiftung, die 
sie weit über den Tod hinaus wir-
ken lassen und die Erinnerung an 
sie wach halten soll. 
 
Mit der Gründungsabsicht wendet 
sie sich an eine private Bezugs-
person: Peter Kühni-Frei, ehema-
liger Direktor der psychiatrischen 
Klinik Schlössli Oetwil am See, 
soll sie bei der Stiftungsgründung 
beraten, die Administration und 
Organisation sowie die nötigen 
Kontakte zu Behörden, potenziel-
len ersten Stiftungsräten und 
Dritten dafür übernehmen. 
 
Welche Rolle spielte Peter Kühni 
im Leben von Ella Gattiker? Eine 
mittelbare. Er nämlich ist Ehe-
mann von Vreni Kühni-Frei und 
somit Schwiegersohn von Fridi 
Frei-Hinderer (1896 - 1980) und 
Emil Frei (1891 - 1942), Rap-
perswiler Bauingenieur und ab 
1939 Projektverfasser Umbau 
Seedamm Rapperswil. 
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Ella Gattiker und Fridi Frei ver-
band eine Jahrzehnte dauernde, 
innige Freundschaft. Unter ande-
rem begleiteten sie einander zahl-
lose Male während ihren traditio-
nellen Ferien in Saas Fee oder 
Zermatt. Die beiden Freundinnen 
haben ihre letzte Ruhestätte in 
den unmittelbar nebeneinander 
liegenden Familiengräbern auf 
dem evangelischen Friedhof in 
Rapperswil gefunden. 
 
Die ersten Monate des Bestehens 
der Stiftung sind geprägt von inf-
rastrukturellen Arbeiten, nament-
lich in den Ressorts Finanzen und 
Administration. Ferner ist Öffent-
lichkeitsarbeit angesagt, gilt es 
doch, die junge Stiftung bei mög-
licherweise interessierten Kreisen 
bekannt zu machen. 
 
Stiftungsratssitzungen und Ver-
gabungen finden 1990 noch nicht 
statt. 
 
Der erste Stiftungsrat, dessen Zu-
sammensetzung übrigens in Art. 
5, Abs. 2 der ursprünglichen Stif-
tungsurkunde namentlich aufge-
listet war, setzte sich zusammen 
aus Präsident Peter Kühni, seinem 
1990 dreissig jährigen Sohn Adri-
an Kühni, damals Betriebswirt-
schafter und Informatiker bei der 
Finanzdirektion des Kantons Zü-
rich, und Andreas Schnetzer, da-
mals Anlageberater und Direkti-
onsmitglied der Sankt Gallischen 
Kantonalbank Rapperswil, die 
gemäss Art. 8, Abs. 3 der ersten 
Stiftungsurkunde für die Verwal-
tung des Stiftungsvermögens zu-
ständig war. Ella Gattiker war 

selbst auch Mitglied des Stiftungs-
rats, konnte aber aus gesundheit-
lichen Gründen an der ersten Sit-
zung vom 29. Mai 1991 nicht teil-
nehmen. Sie starb am 17. August 
des gleichen Jahres. 
 
An der ersten Sitzung bewilligt 
der Stiftungsrat auch das erste 
Gesuch über maximal 150 Fran-
ken für die Beschaffung von Lite-
ratur in Blindenschrift zugunsten 
von S. B. aus R. Gleichzeitig liegt 
ihm ein Gesuch des Ostschweize-
rischen Blindenfürsorgevereins 
OBV mit Sitz in der Stadt Sankt 
Gallen vor. Er bewilligt das Ge-
such vorbehältlich der Zustim-
mung der Stifterin zur grundsätz-
lichen Unterstützung des OBV. Die 
Bewilligung, die Ella Gattiker er-
teilt und die im Protokoll der ers-
ten Stiftungsratssitzung des Jah-
res 1992 vermerkt ist, wird not-
wendig, weil der OBV interkanto-
nal in der Region Ostschweiz 
wirkt, unsere Stiftung aber da-
mals nur Personen mit Wohnsitz 
im Kanton Sankt Gallen unterstüt-
zen darf. 
 
Die Wohnsitzklausel der ersten 
Stiftungsurkunde soll den Stif-
tungsrat noch oft beschäftigen. 
Ihre Restriktionen schliesslich füh-
ren 1999 zur Ausweitung des 
geografischen Wirkungskreises 
der Stiftung gemäss Kapitel UNS 

WIRD’S ZU ENG. 
 
Die weitere Entwicklung hinsicht-
lich Beitragsgesuchen und Verga-
bungen ist nicht überschwänglich. 
Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel 
ETWAS Z(Z)AHLEN. 
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DIE ARBEIT DES STIFTUNGSRATS 
 

(ak) Ganz ehrlich: die Arbeit im 

Stiftungsrat ist vielseitig und er-
füllend. Beweis dafür sind mit Si-
cherheit die zwei Ratsmitglieder, 
die seit der Stiftungsgründung 
ihre Ämter versehen. Und der bis-
lang einzige Rücktritt erfolgte aus 
Alters- und nicht aus Motivations-
gründen! 
 
Die Stiftungsurkunde1 verlangt die 
Besetzung von vier Ressorts oder 
Funktionen, nämlich die 
 

� eines Präsidenten, 
� eines Vizepräsidenten, 
� eines Aktuars und 
� eines Kassiers. 

 
Aktuell sind die Ämter des Vize-
präsidenten und des Aktuars einer 
Person zugeordnet. 
 
Art. 4, Abs. 8 der Stiftungsurkun-
de2 umschreibt in neun Punkten 
die Aufgaben des Stiftungsrats 
abschliessend. Dabei kristallisie-
ren sich drei Schwerpunkte her-
aus, und zwar Management-, Fi-
nanzverwaltungs- und Administra-
tivaufgaben. Es wäre vermessen 
zu glauben, die drei Aufgaben-
schwerpunkte liessen sich opera-
tiv eindeutig den zurzeit drei 
Ratsmitgliedern und somit Funkti-
onsträgern zuordnen. Stiftungs-
ratsarbeit ist Teamarbeit, und der 
Stiftungsrat ist eine Kollegialbe-
hörde. 

                                    
1 Ausgabe 2007, Art. 4, Abs. 5. 
2 Ausgabe 2007. 

 
Management 

 
Der Stiftungsrat führt die Ge-

schäfte der Stiftung nach dem 
festgehaltenen Stiftungszweck, 
entscheidet über die Zusprechung 
von Fürsorgeleistungen abschlies-

send und vertritt die Stiftung nach 
aussen. 
 

 
Im Zentrum der Managementauf-
gaben steht zweifellos das Ent-
scheiden über die Beitragsgesu-
che. Dieser Aufgabe widmen wir 
in der Jubiläumsschrift ein eigenes 
Kapitel VON FALL ZU FALL. Hier nur 
soviel: Die Entscheide fallen nach 
sorgfältiger Vorbereitung und Ge-
suchprüfung nach demokratischen 
Regeln, und wir kommunizieren 
sie kollegialbehördlich. 
 
Die einzelnen Stiftungsräte ver-
treten die Stiftung nach aussen. 
So stehen sie ressortspezifisch in 
regem Kontakt zu privaten oder 
institutionellen Antragstellern und 
Antragstellerinnen, zu Behörden 
und Verwaltungsstellen und zu 
übrigen Dienstleistungserbringern 
wie z.B. zur kontoführenden Bank 
oder zur Revisionsstelle. 
 



 

 11

Finanzverwaltung 
 

Der Stiftungsrat sorgt für die 

Verwaltung des Vermögens, ver-
anlasst das Führen einer kauf-

männischen Buchführung, zeich-
net für die Jahresrechnung ver-

antwortlich und erteilt dem Rech-
nungsführer Entlastung. 
 
Hinter dem breiten Begriff Finanz-
verwaltung verbergen sich strate-
gische und operative Aufgaben. 
 
Strategisch ist zweifellos die Ent-
wicklung und Verabschiedung ei-
ner Vermögensverwaltungsstrate-
gie, die unter anderem z.B. Aus-
sagen darüber macht, wie viele 
Prozente des Anlagevermögens in 
Aktien und wie viele Prozente in 
festverzinslichen Wertpapieren 
anzulegen sind. 
 
Die Vermögensverwaltungsstrate-
gie dient als Vorgabe für die ope-
rative Vermögensverwaltung, die 
der Stiftungsrat gem. Art. 8, Abs. 
2 der Stiftungsurkunde 2007 Drit-
ten delegieren kann, was er von 
Anfang an gemacht hat. 
 
Operativ ist 
zudem das 
Führen ei-
ner kauf-
männischen 
Buchhal-
tung mit 
jährlichem 
Abschluss samt Finanzstatistik. 
(Vgl. dazu auch Kapitel ETWAS 

Z(Z)AHLEN.) Dem Wortlaut der ein-
schlägigen Bestimmung nach 
könnte der Stiftungsrat auch die 
Buchführung Dritten delegieren. 
Tut er aber bis heute nicht. 
  

Administration 
 

Der Stiftungsrat führt über seine 
Entscheide schriftlich Protokoll. 
 
Das ist der einzige Passus der 
Stiftungsurkunde, der die Admi-
nistration anspricht. Wer Aktuar in 
einem Verein war oder ist, weiss, 
dass nur die Protokollführung die-
ses Ressort niemals erschöpfend 
zu beschreiben vermag. Dazu ge-
sellen sich u. a. das Registrieren 
der Beitragsgesuche, das Anlegen 
und Führen der Gesuchsdossiers, 
das Überwachen des Gesuchsta-
tus, das Erstellen von Protokoll-
auszügen und Versenden an die 
Antragsteller und Antragstellerin-
nen, das Führen der Gesuchssta-
tistik und das Pflegen des Ord-
nungssystems mit seiner Aktiv- 
und Passivregistratur sowie der 
Langzeitarchivierung, die wir 2008 
für die ersten zehn Betriebsjahre 
nach professionellen Archivie-
rungsmethoden vorgenommen 
haben. Ferner Spezialdossiers wie 
z.B. die Statutenänderungen gem. 
den Kapiteln UNS WIRD’S ZU ENG 
und EINE NEUE STIFTUNGSURKUNDE 

MUSS HER. 
 
Und natürlich Dossier 2008/03: 
20-Jahre-Jubiläum 2010.
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UNS WIRD’S ZU ENG 
 

(ak) „Der Stiftungsrat lehnt 

das Beitragsgesuch des Ost-

schweizerischen Blindenfürsorge-
vereins zugunsten von Frau W. S., 

Rentnerin, wohnhaft in Glarus, 
über 1'500 Franken für die Er-

satzbeschaffung von Varilux®-
Brillengläsern ab. Es verletzt die 

Wohnsitzklausel Kanton Sankt 
Gallen gemäss Art. 1 der Stif-

tungsurkunde vom 30. Oktober 
1990. Mitteilung an den An-

tragsteller.“. 
 
Kein Einzelfall. Seit Gründung der 
Stiftung 1990 mussten wir mehr-
mals Beitragsgesuche, die dem 
übergeordneten Stiftungszweck 
an sich gerecht geworden wären, 
wegen Verletzung des statutarisch 
vorgeschriebenen Wohnsitzes der 
Begünstigten ablehnen. Ella Gat-
tiker hat es so gewollt und be-
stimmt. 
 
Tatsächlich? Wer Ella nämlich 
kannte, weiss, dass sie der obge-
nannten Rentnerin W. S. aus Gla-
rus die neuen Brillengläser am 
liebsten persönlich überreicht hät-
te! 
 
Was wollte sie damit wirklich er-
reichen? Darüber können wir heu-
te freilich nur mutmassen. Wahr-
scheinlich wollte sie verhindern, 
dass ihre Stiftung ausserhalb ihrer 
geliebten Heimat- und Wohnregi-
on der Ostschweiz greift. 
 
War sie sich der Auswirkungen 
und Schwierigkeiten in der Hand-

habung der Klausel 1990 über-
haupt bewusst? Letztere nämlich 
stellte den Stiftungsrat immer 
wieder vor schwierige Fragen. Sie 
ist zwar einfach handhabbar bei 
Gesuchen zugunsten von Einzel-
personen. Bei Gesuchen zuguns-
ten von Personengruppen ist es 
bei effizienter Geschäftsführung 
nicht möglich, jedes Gruppenmit-
glied hinsichtlich der Wohnsitz-
klausel zu überprüfen. Und wenn 
auch: was soll denn geschehen, 
wenn einzelne Mitglieder die Vor-
aussetzung nicht erfüllen? Soll der 
Kredit als Ganzer gestrichen oder 
entsprechend gekürzt werden? 
Und wie verhält es sich mit Anträ-
gen zugunsten von Institutionen? 
Letztere nämlich haben gar kei-
nen Wohnsitz sondern ein Domi-
zil. Oder müssen wir sicherstellen, 
dass wir nur Institutionen berück-
sichtigen, die ihrerseits aus-
schliesslich Personen mit Wohn-
sitz im Kanton Sankt Gallen un-
terstützen? 
 
Schon kurz nach Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit erwägt der Stif-
tungsrat, die einengende Klausel 
zu entschärfen. Nachforschungen 
bei der Kantonalen Aufsichtsbe-
hörde ergeben, dass vor Ablauf 
von zehn Jahren kaum an eine 
Änderung des Stiftungszwecks mit 
seinen Nebenbestimmungen zu 
denken ist. Wir vertagen das Ge-
schäft und nehmen es rechtzeitig 
1998 mit den Vorbereitungen zur 
Änderung von Art. 2 (Zweck), 
Abs. 1 der Stiftungsurkunde wie-
der auf. 
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Am 30. März 1999 schliesslich 
setzt der Kanton Sankt Gallen den 
geänderten Passus in Kraft. Er 
lautet neu: 
 
„Der Zweck der Stiftung besteht 
in der Fürsorge für bedürftige 
sehbehinderte und blinde Perso-

nen, die ihren Wohnsitz in der 
Region Ostschweiz haben.“. 
 

Am Donnerstag, 
22. Juli 1999, 
berichtet Redak-
tor Hans Brei-
tenmoser aus 

Rapperswil in der LINTH Zeitung 
über die Erweiterung des geogra-
fischen Wirkungskreises unserer 
Stiftung und betitelt dabei einen 

Abschnitt seines Berichts treffend 
mit „Statt Kanton nun Ost-
schweiz“. 
 
Die geografische Einschränkung 
unseres Wirkungskreises ist damit 
nicht gefallen. Das wäre auch gar 
nicht im Sinne der Stifterin. Aber 
die Wahrscheinlichkeit, Gesuche 
deshalb ablehnen zu müssen, 
strebt nun praktisch gegen null, 
denn heute unterstützen wir Men-
schen und Institutionen in den 
Kantonen Appenzell Innerrhoden 
und Ausserrhoden, Glarus, Grau-
bünden, Sankt Gallen, Schaffhau-
sen, Thurgau und Zürich sowie in 
den Schwyzer Bezirken March und 
Höfe. 
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VON FALL ZU FALL 
 

(ak) Eine neue Brille. Ein Bei-

trag an die Beschaffung eines 
Kleinbusses. Neue Winterstiefel. 
Ein Tagesausflug im Rahmen ei-
nes Ferienkurses einer Blinden-
gruppe. Eine Excimerlaserbehand-
lung an der Hornhaut. Ein Taxi-
abonnement. Ein Beitrag an den 
Stützunterricht sehbehinderter 
Kinder in Regelklassen. Ein Bei-
trag an einen Blindengarten. Ein 
Buch in Brailleschrift. Die Über-
nahme von Steuerschulden. Eine 
komplementärmedizinische Be-
handlung im Ausland. Ein Compu-
terarbeitsplatz mit Blindenschrift-
drucker und Bildschirmlesehilfe. 
Ein Beitrag an eine Blindenbiblio-
thek. Eine Zimmerrenovation im 
Blindenheim. Ein Beitrag an einen 
Vorlesedienst. Ein Beitrag an ei-
nen Sprachaufenthalt. Ein Beitrag 
über sechs Jahre an ein Hoch-
schulstudium. Ein Beitrag an eine 
Zahnbehandlung. Eine Musikthe-
rapie. Ein Beitrag an die Ausbil-
dung zum Blindenschriftlehrer. Ein 
Beitrag an eine CD-Produktion. 
 
So vielfältig wie das Leben sind 
auch die Beitragsgesuche an un-
sere Stiftung. 
 
Aus der einleitenden Aufzählung 
geht hervor, dass Begünstigte 
sowohl natürliche Einzelpersonen 
oder Personengruppen als auch 
Institutionen sind. Gleich verhält 
es sich mit den Antragstellerinnen 
und Antragstellern. Institutionen 
wiederum stellen Anträge zu ihren 
eigenen oder zugunsten Dritter, in 

diesem Fall meist natürlicher Per-
sonen. 
 
Die Unter-
stützung um-
fasst direkte 
finanzielle 
Leistungen 
oder Kosten-
übernahmen für Hilfsmittel und 
dergleichen oder für Dienstleis-
tungen. Das spiegelt sich im zwei-
ten Artikel der Stiftungsurkunde3: 
„Die Fürsorgeleistungen können 
bestehen in direkten, finanziellen 

oder geldwerten Leistungen (…).“ 
und „Leistungen an Institutionen 
(…), die sich für sehbehinderte 

oder blinde Personen einsetzen.“. 
 
Vorgängig beschreibt die Stif-
tungsurkunde den Stiftungsweck 
allgemeiner: „Der Zweck der Stif-
tung ist die Fürsorge für bedürfti-

ge sehbehinderte und blinde Per-
sonen.“. Gleichzeitig schränkt sie 
den Wirkungskreis auf die Region 
Ostschweiz ein. 
 
Die Gesuchsbeurteilung ist eine 
der grundlegenden Aufgaben des 
Stiftungsrats. Dabei hat er sich 
selbstverständlich an die Vorga-
ben der Stifterin zu halten, indem 
er darauf achtet, dass der Stif-
tungszweck nach bestem Wissen 
und Gewissen eingehalten ist. 
Dieser nämlich verlangt nebst der 
Sehbehinderung oder der Erblin-
dung auch die Bedürftigkeit der 
Begünstigten. Gerade die Bedürf-
tigkeit abzuklären ist oft sehr 

                                    
3 Fassung v. 18. April 2007. 
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aufwändig, manchmal sogar un-
möglich und juristisch heikel. 
 
In den seltensten Fällen nämlich 
kennen die Stiftungsräte die per-
sönlichen Verhältnisse der Be-
günstigten und ihr Umfeld ausrei-
chend. Deshalb sind sie auf das 
diesbezügliche Mitwirken der An-
tragstellerinnen und Antragsteller 
angewiesen, um nach gutem Treu 
und Glaube urteilen zu können. 
Das funktioniert in der Praxis gut, 
auch bei privaten Gesuchstellerin-
nen und Gesuchstellern.  
 
Ein weiterer Aspekt: Liegt ein An-
trag zugunsten einer Personen-
gruppe vor oder ist die Begünstig-
te gar eine Institution, ist es 
schlicht unmöglich abzuklären, ob 
alle Personen der Gruppe respek-
tive alle Unterstützen der Institu-
tion die Bedürftigenklausel erfül-
len. Der Gesunde Menschenvers-
tand ist gefragt. Ferner kommt 
erleichternd dazu, dass Gesuche 
zugunsten von Personengruppen 
bis heute nur von anerkannten 
Institutionen des Sachgebiets ge-
stellt worden sind. 
 

Die Restrikti-
on der Be-
dürftigkeit ist 
unbestritten. 

Sie gehört zur 
Grundlage 

des Stiftungsgedankens an sich. 
Nicht festgehalten allerdings ist 
die Frage nach dem kausalen Zu-
sammenhang zwischen der Be-
dürftigkeit und der Behinderung. 
Mit anderen Worten stellt sich die 
Frage, ob die Bedürftigkeit eine 
Wirkung der Behinderung sein 
muss oder nicht. Der Stiftungsrat 
indes bezieht wann immer mög-

lich auch diese Überlegung in sei-
ne Entscheidfindung ein. 
 
Die Stiftung betreut ihre Dossiers 
pflichtgemäss mit grosser Sorgfalt 
und legt Wert auf die Wahrung 
der berechtigten Interessen ihrer 
Zielgruppe aber auch der Stiftung 
selbst. Stellvertretend für viele 
umfangreiche und komplexe Fälle 
beschreiben wir hier gerafft ein 
Dossier, das uns von Oktober 
1993 bis Februar 1999 - also über 
fünf Jahre lang - mehr oder weni-
ger intensiv beschäftigt hat: 
 

Der Fall R. G. aus S.4 
 

Ein erfolgreicher Unternehmens-
führer in der Baunebenbranche 
verliert 1991/92 das Sehvermö-
gen aufgrund einer bislang über 
Jahrzehnte hinweg stabil verlau-
fenen Retinitis pigmentosa5 uner-
wartet rasch und vollständig. Als 
Konsequenz daraus muss er sein 
gewohntes Arbeitsgebiet verlas-
sen und kann nur noch Teilaufga-
ben im Unternehmen, an dem er 
selbst beteiligt ist, von zu Hause 
aus erledigen. Selbst um diese 
eingeschränkten Aufgaben zu be-
wältigen, ist R. G. auf umfassende 
blindentechnische Hilfsmittel an-
gewiesen, unter anderem z. B. 
auf eine leistungsfähige Compu-
teranlage, auf eine Braille-Zeile 
mit achtzig Feldern und einen 
Braille-Drucker sowie Spezialpro-
gramme. 
 
Die Invalidenversicherung IV 
lehnt einen entsprechenden An-
trag des IV-Berufsberaters mit 
                                    
4 Reg. 93/03, Archivsignatur A.1.II.a:11. 
5 Netzhautdegeneration, bei der die Pho-
torezeptoren zerstört werden. 
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der Begründung ab, die beantrag-
ten Anschaffungen seien nicht 
verhältnismässig. Herr R. G. wird 
mit seinem Anwalt gegen den IV-
Entscheid rekurrieren. 
 
Aufgrund dieser Ausgangslage er-
halten wir einen Antrag des Ost-
schweizerischen Blindenfürsorge-
vereins OBV, uns mit 4'000 Fran-
ken an den Gesamtanschaffungs-
kosten von rund 22'000 Franken 
für die blindentechnischen Hilfs-
mittel von R. G. zu beteiligen. 
Weitere Finanzquellen sind R. G. 
selbst und vier Blindenhilfsorgani-
sationen. 
 
Der Stiftungsrat steht dem Antrag 
grundsätzlich positiv gegenüber. 
Indes stellen sich ihm drei Fragen, 
die seinen Entscheid beeinflussen 
respektive das weitere Vorgehen 
mitbestimmen: 
 

� Wie ist die finanzielle Lage 
des Begünstigten? Befindet 
er sich in einer Notsituati-
on? 

 
� Wie verhalten sich die übri-

gen vier Blindenorganisatio-
nen als Antragsempfänge-
rinnen? Oder mit anderen 
Worten: ist die Gesamtfi-
nanzierung sichergestellt, 
wenn auch unsere Stiftung 
positiv reagiert? 

 
� Wie können wir unseren 

Beitrag im Falle eines er-
folgreichen Rekurses von R. 
G. gegen den negativen IV-
Entscheid erfolgreich zu-
rückfordern? 

 
Der Stiftungsrat verlangt bei den 
zuständigen Behörden Steueraus-

künfte über den Begünstigten. Die 
Informationen zeigen, dass die im 
Antrag erwähnte Eigenleistung 
von R. G. maximal ist. 
 
An seiner Sitzung vom 2. Dezem-
ber 1993 protokolliert der Stif-
tungsrat: 
 
„Der Stiftungsrat heisst das Ge-

such des OBV gut. Die Auszahlung 
erfolgt unter folgenden Voraus-

setzungen: 
 

Der Begünstigte unterschreibt ei-
ne Zession zu Gunsten der Stif-

tung für den Fall, dass sich die IV 
im Nachhinein an den Kosten der 

blindentechnischen Hilfsmittel be-

teiligt. Der Zessionsbetrag richtet 
sich nach den allfälligen IV-

Leistungen und dem relativen An-
teil des Beitrages unserer Stiftung 

an den Gesamtkosten. Er beträgt 
max. Franken 4'000.--. 

 
Der Antragsteller (OBV) teilt uns 

schriftlich mit, dass die übrige Fi-
nanzierung der Hilfsmittel sicher-

gestellt ist. (…)“. 
 
Am 1. Februar 1994 erhalten wir 
die schriftliche Mitteilung des 
OBV, die Gesamtfinanzierung sei 
gesichert. Als Beilage erhalten wir 
zudem die von R. G. unterzeich-
nete Zessionsvereinbarung über 
18 %, max. aber 4'000 Franken 
einer allfälligen, nachträglichen 
IV-Vergütung. 
 
Am 10. Februar 1994 zahlen wir 
aufgrund der Sachlage unseren 
Anteil von 4'000 Franken aus. 
 
Vier Tage vorher, am 6. Februar, 
haben wir die IV-Kommission des 
Wohnkantons von R. G. auf das 
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hängige Rekursverfahren schrift-
lich angesprochen, unsere Zession 
bekannt gegeben und zu gegebe-
ner Zeit Informationen über den 
Ausgang des Verfahrens verlangt. 
 
Am 10. August 1994 fassen wir 
bei der IV-Kommission mit glei-
chem Begehren nach. Bis jetzt 
haben wir keine Antwort erhalten. 
 
Sieben Tage später erhalten wir 
die Reaktion der zuständigen 
Ausgleichskasse: „(…) Leider kön-
nen wir zum heutigen Zeitpunkt 
noch überhaupt nicht abschätzen, 

wie lange das angesprochene Ver-
fahren noch andauert. (…)“. Die 
Ausgleichskasse teilt zudem mit, 
solche Verfahren könnten ein Jahr 
oder mehr dauern. 
 
Gut ein Jahr später wiederholen 
wir unsere Anfrage an die Aus-
gleichskasse. Am 6. November 
1995 erhalten wir folgende Ant-
wort: „(…) und teilen Ihnen mit, 

dass das Einspracheverfahren ab-
geschlossen werden konnte. Das 

Versicherungsgericht des Kantons 
X sprach dem obgenannten Versi-

cherten eine EDV-Anlage in einfa-
cher und zweckmässiger Ausfüh-

rung zu (…).“. Und: „Die Abklä-
rungen des Berufsberaters haben 
ergeben, dass sich die Auswahl 

der geeigneten Anschaffungen 
schwieriger als erwartet gestaltet, 

sodass noch kein Antrag zuhan-

den der IV-Stelle erfolgen konnte. 
(…)“. 
 
Mitte März 1996 halten wir die 
endliche IV-Verfügung der Kanto-
nalen Sozialversicherungsanstalt 
in Händen: sie spricht R. G. blin-
dentechnische Hilfsmittel und 
Schulungen dazu im Gegenwert 
von rund 57'000 Franken zu! 
 
Gestützt auf die Zessionsverein-
barung vom Februar 1994 gibt 
uns das Anlass, am 18.3.1996 
beim OBV als ursprünglicher An-
tragsteller unseren Beitrag von 
4'000 Franken zurück zu fordern, 
den er übrigens dem Begünstigten 
R. G. (bar) überlassen hat. 
 
Anhand erneuter Steuerauskünfte 
stellen wir fest, dass R. G. in der 
Lage sein muss, die Rückzahlung 
zu leisten. Wir beharren auf der 
Forderung und machen einen Ra-
tenzahlungsvorschlag. Im Juli 
1996 erhalten wir 4'000 Franken 
gutgeschrieben. 
 
Das letzte Schriftstück in Akte 
93/03 datiert vom Februar 1999. 
Der OBV schreibt unter anderem: 
„Wir nehmen an, dass die Rück-

zahlung von Herrn G. im Betrag 
von Franken 4'000.-- bei Ihnen 

eingetroffen ist.“.  
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EINE TROUVAILLE AUS DEM ARCHIV 
 

(ak) Zu den Organen einer Stif-

tung gehört eine Revisionsstelle. 
Sie hat unter anderem jährlich die 
Stiftungsrechnung zu überprüfen. 
Gut so. Das gibt dem Stiftungsrat 
die Gewissheit der ordnungsge-
mässen Buchführung. Denn dieser 
wiederum muss sich - auch jähr-
lich - vor den Kantonalen Behör-
den verantworten. Gegen eine 
entsprechende Gebühr, versteht 
sich. 
 

 
 
Die Überprüfung einer Jahres-
rechnung ist eine aufwändige, ex-
akte Arbeit für Menschen mit ei-
nem Flair für Zahlen und dem 
Blick fürs Detail. Vielleicht sogar 
für Pedanten, also für Menschen 
mit einer absoluten Genauigkeit 
und Ordnungsliebe, die durch ein 
streng formales, auf Einzelheiten 
bezogenes Handeln geprägt ist. 
Auch gut so. Das liegt in der Art 
der Aufgabe. 
 
Die Revision unserer Jahresrech-
nungen war und ist nach wie vor 
in guten Händen. Das beweist ein 
Brief vom 17. Dezember 1997 der 
Revisionsstelle zur Jahresrech-

nung 1996 und die Aufforderung 
einer Korrektur in der Rechnung 
19976: 
 
„Das Guthaben für die Verrech-

nungssteuer 1995 betrug Fr. 
3'580.90. Am 6.6.1996 wurden 

von der Eidg. Steuerverwaltung 
Bern Fr. 3'580.85 auf Ihr Konto 

überwiesen. Die Differenz von Fr. 
-.05 hätte als Aufwand in der Jah-

resrechnung 1996 verbucht wer-
den müssen. Das Guthaben, das 

Sie in der Bilanz per 31.12.1996 
ausweisen, ist demnach um 5 Rp. 

zu hoch.“ 

 
Stimmt. Aber das ist noch nicht 
alles: 
 
„Der Wert der Obligationen und 
Anlagefonds beträgt gemäss De-

potauszug der St. Gallischen Kan-
tonalbank per 31.12.1996 Fr. 

690'206.--, wobei die Bank die 
einzelnen Positionen auf den 

nächsten ganzen Franken abge-
rundet hat. Gemäss Bilanz per 

31.12.1996 weisen Sie inklusive 
Wertberichtigung ein Vermögen7 

von Fr. 690'205.90 aus. Dies er-

gab sich aus der Falschbuchung 
Nr. 50 (Korrektur Beleg 49) von 

Fr. -.10, welche irrtümlich als 
Aufwand dem Konto 4035 Wert-

veränderungen Wertschriften statt 
dem Konto 1135 erfolgsneutral 

belastet worden ist. Die Wertbe-
richtigung der Wertschriften ist 

demnach 10 Rp. zu niedrig.“ 
 

                                    
6 Archivsignatur A.1.II.b:6. 
7 Gemeint ist nur das Wertschriftenver-
mögen (Red.). 
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Nun kumulieren sich die beiden 
Fehler: 
 
„Per Saldo weisen Sie je 5 Rp. zu 

wenig Stiftungskapital per 
31.12.1996 und Zunahme Stif-

tungsvermögen aus. Wir bitten 
Sie, die laufende Jahresrechnung 

1997 entsprechend anzupassen. 
(…).“ 
Was wir natürlich getan haben. 
Hätten wir allerdings gewusst, 
dass das Stiftungsvermögen Ende 

1996 (Fr. 780'791.--) um 5 Rp. 
oder 
6.4037623384490856067756928
550662*E-6 % zu tief ausgewie-
sen war, hätten wir 1997 beden-
kenlos ohne weiteres um mindes-
tens 
3.7827205326070509910727795
430474*E-4 % grosszügiger sein 
dürfen und anstelle der Fr. 
13'218.-- Fr. 13'218.05 an Beiträ-
gen sprechen können. 
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EINE NEUE STIFTUNGSURKUNDE MUSS HER 
 

(ak) An seiner vierten Sitzung 

2006 vom 8.12. protokolliert der 
Stiftungsrat unter anderem: „Der 
SR8 beschliesst heute eine voll-

ständige, redaktionelle Neufas-
sung der Stiftungsurkunde.“. 
 
Wie ist es soweit gekommen? 
 
Einerseits hat die ursprüngliche 
Stiftungsurkunde vom 30. Okto-
ber 1990 bis 2006 bereits zwei 
Änderungen erfahren, und zwar 
am 16. Mai 1995 bezüglich Ge-
meinnützigkeit zwecks Steuerbe-
freiung und am 30. März 1999 
bezüglich der Ausweitung des 
geografischen Wirkungskreises 
der Stiftung auf die Region Ost-
schweiz. Wir berichten darüber in 
den Kapiteln UNS WIRD’S ZU ENG 
und CHRONIK. 
 
Andererseits hat anfangs des 21. 
Jahrhunderts eine Revision des 
Schweizer Stiftungsrechts stattge-
funden. Für uns bewirkte sie le-
diglich, dass wir den Namen der 
Revisionsstelle im Handelsregister 
per anfangs 2008 zu veröffentli-
chen hatten. 
 
In diesem Zusammenhang stell-
ten wir dem Amt für berufliche 
Vorsorge und Stiftungen u. a. die 
Frage, ob der Name der Revisi-
onsstelle folglich auch in der Stif-
tungsurkunde verankert sein 
müsse oder nicht. 

                                    
8 SR: Stiftungsrat. 

 
Das Amt verneint die Frage, weist 
aber konsequenterweise darauf 
hin, dass fortan auch Änderungen 
der Revisionsstelle im Handelsre-
gister einzutragen sind. Gleichzei-
tig rät es zur kompletten Neu-
schrift der Urkunde, die einerseits 
die beiden eingangs erwähnten 
Änderungen der Originalurkunde 
integriert und andererseits die 
namentliche Erwähnung der Erst-
stiftungsräte eliminiert und ledig-
lich eine Mindestzahl von Stif-
tungsratsmitgliedern festlegt. 
 
Bereits am 31. Dezember 2006 
liegt ein erster Entwurf zur neuen 
Urkunde vor, den der Stiftungsrat 
an seiner Sitzung vom 2. April 
2007 formell und materiell beur-
teilt: 
 
Dabei verzichtet er auf eine nähe-
re Umschreibung des Stiftungs-
wirkungskreises „Region Ost-
schweiz“ als Aufzählung der ge-
meinten Kantone. Der allgemeine 
Sprachgebrauch und die Praxis 
werden diese regionale Abgren-
zung präjudizieren. 
 
Ferner eliminiert er den Passus, 
wonach „direkte finanzielle oder 
geldwerte Leistungen an Sehbe-

hinderte und Blinde in Einzelfäl-
len“ als Fürsorgeform gelten soll. 
Er ist überzeugt, dass der eigent-
liche Sinn dieser Bestimmung 
nicht war, diese Form der Hilfe-
leistung nur in Einzelfällen wirken 
zu lassen, sondern vielmehr, dass 
auch Einzelpersonen zu begünsti-
gen sind. 
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Schliesslich fügt er einen Passus 
hinzu, wonach die Vermögens-
verwaltung Dritten delegierbar 
sein soll, weil der Stiftungsrat 
selbst möglicherweise nicht immer 
mit den nötigen Kompetenzträ-
gern bestückt sein wird. 
 
Bereits am 3. April 2007 schicken 
wir den so abgeänderten Entwurf 
dem Amt für berufliche Vorsorge 
und Stiftungen zur Vernehmlas-
sung, ein Prozessschritt, zu dem 
uns das Amt eingeladen hat. Am 
12. April erhalten wir positive 
Rückmeldung. Materiell ändert 
sich am Entwurf nichts. Daraufhin 
verfasst der Aktuar die finale Ver-
sion der neuen Stiftungsurkunde 
und den zugehörigen Stiftungs-
ratsbeschluss. Zentrale Punkte 
des Beschlusses sind: 
 

� „Die neue Stiftungsurkunde 
ersetzt alle bisherigen Be-

stimmungen (…).“ 
 

� „Die neue Stiftungsurkunde 
erlangt mit ihrer Genehmi-

gung durch das Departe-
ment des Innern des Kan-

tons Sankt Gallen (…) 
Rechtskraft.“. 

 
Mit Kantonaler Verfügung vom 3. 
Mai 2007 tritt die neue Stiftungs-
urkunde in Kraft. 
 
Was hat sich materiell ge-

ändert? 
 

 
 
Unter Einbezug der beiden Ände-
rungen von 1995 und 1999 Fol-
gendes: 
 

� Die Stiftung verfolgt aus-
drücklich weder Erwerbs- 
noch Selbsthilfeziele. Das 
sichert ihr die Steuerbefrei-
ung.  

 
� Die Wohnsitzklausel Kanton 

Sankt Gallen ist gefallen. 
Neu gilt die Region Ost-
schweiz als Wirkungskreis 
der Stiftung, und zwar für 
Einzelpersonen, die ihren 
Wohnsitz in der Ostschweiz 
haben, respektive für Insti-
tutionen mit ostschweizeri-
schem Domizil. 

 
� Direkte, finanzielle und 

geldwerte Leistungen an 
Sehbehinderte und Blinde 
sind neu nicht mehr nur in 
Einzelfällen vorgesehen. Sie 
gehören zum ordentlichen 
Angebot der Stiftung. 

 
� Der Stiftungsrat besteht 

heute aus mindestens drei 
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Mitgliedern. Vorher war es 
drei bis maximal fünf. 

 
� Neu sind die Aufgaben des 

Stiftungsrats in neun Punk-
ten abschliessend aufgelis-
tet. 

 
� Der Stiftungsrat kann einen 

Dritten mit der Vermögens-
verwaltung beauftragen. 
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ETWAS Z(Z)AHLEN 

(ak/as) Das vorliegende Statistikkapitel befasst sich mit den drei Ge-

schäftsgrössen Gesuche, Vergabungen und Stiftungsvermögen der ver-
gangenen 20 Jahre. 
 
Der Stichtag bezüglich der jährlichen Gesuchsstatistik ist der 31. Dezem-
ber. In den zwei verbliebenen Monaten November und Dezember des 
Gründungsjahrs 1990 sind keine Gesuche eingegangen. Deshalb starten 
alle Zeitreihen über die Gesuche mit den Werten 0. 2010 schliesslich be-
rücksichtigt als gesicherte Zahlen die Gesuche, die bis zur Drucklegung 
der Jubiläumsschrift eingegangen respektive behandelt worden sind. Der 
Rest ist extrapoliert9. 
 
Die Extrapolation bezieht sich auch auf das ausgewiesene Vermögen und 
die Vergabungen per 31.12.2010. Ferner ist zu beachten, dass der erste 
Jahresabschluss 1991 einen Betrachtungszeitraum von 14 Monaten um-
fasst. 
 
Die Ausweise über die Gesuche und Vergabungen sind zeitlich und sach-
lich geglättet. Was heisst das? 
 

� Gesuche, die im Jahre x eingegangen sind aber erst eine Auszahlung 
im Jahre x+1 bewirkten, figurieren in der Statistik des Jahres x+1. 

 
� Zwei Gesuche bewirkten wiederkehrende Zahlungen in aufeinander 

folgenden Jahren, und zwar sechs respektive zwei. Jahresgerecht fi-
gurieren in den Gesuchsstatistiken für die zweite bis sechste respek-
tive die zweite Zahlung fünf respektive ein virtuelles10 Gesuch. 

 
� Zwei Gesuche haben wir komplett aus den Statistiken gestrichen. 

Das erste bewirkte zwar eine Auszahlung, die aber vollumfänglich 
wieder eingebracht werden konnte. Das zweite bewirkte keine Zah-
lung, weil die Gesuchstellerin vom Stiftungsrat gemachte Auflagen 
nicht erfüllte. 

                                    
9 Unter Extrapolation wird die Bestimmung eines (meist mathematischen) Verhaltens 
über den gesicherten Bereich hinaus verstanden. 
10 Virtuelle Objekte existieren nicht als solche, sind aber in ihrem Wesen und ihrer Wir-
kung einem real existierenden Objekt gleichartig. 
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In einem ersten Grafikblock zeigen wir die Zeitreihe über die Anzahl jähr-
lich eingereichter Gesuche 1990 - 2010 und totalisiert über den gleichen 
Betrachtungszeitraum, alles gegliedert nach öffentlichen und privaten Be-
günstigten respektive Antragstellern. Anschliessend folgen die gleichen 
Darstellungen bezüglich der Gesuchsergebnisse. Schliesslich sehen Sie die 
Vermögensentwicklung im Vergleich zu den ausgeschütteten Beiträgen. 
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Gesuche totalisiert 1990 - 2010
nach Begünstigten

101; 70%

43; 30%

privat öffentlich
 

 

Gesuche totalisiert 1990 - 2010
nach Antragsteller

28; 19%

116; 81%

privat öffentlich
 

 
Im Betrachtungszeitraum haben wir total gegen 150 Gesuche behandelt, 
die meisten von öffentlichen Antragstellerinnen und Antragstellern zu-
gunsten von Privaten. Die Ausweitung des geografischen Wirkungskreises 
der Stiftung auf die Region Ostschweiz 1999 gemäss Kapitel UNS WIRD’S ZU 

ENG hat bezüglich der Anzahl eingereichter Gesuche nicht die gewünschte 
Wirkung gezeigt. 
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Ergebnisse nach Begünstigten 1990 - 2010
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Ergebnisse totalisiert 1990 - 2010
nach Begünstigten
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Rund zwei Drittel der Gesuche zugunsten von Privaten und ein Viertel zu-
gunsten von öffentlichen Institutionen haben wir gutgeheissen. Rund 70 
% aller Gesuche haben wir angenommen.  
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Ergebnisse nach Antragsteller 1990 - 2010
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Ergebnisse totalisiert 1990 - 2010
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Vermögensentwicklung und Vergabungen 1990 - 2010
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Jährliche Vermögensveränderungen und Vergabungen 19 90 - 2010
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Im Betrachtungszeitraum haben wir für über 220’000 Franken Vergabun-
gen gemacht. Das Vermögen Ende 2010 dürfte um rund 450’000 Franken 
höher sein als das eingebrachte Gründungskapital. Die schwierigeren An-
legerjahre 2007 und Folgende sind auch an unserer Stiftung nicht spurlos 
vorüber gegangen. 
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AUSBLICK 
 

Boris Nef-Gerber 

Die Idee von Ella Gattiker 

finde ich grossartig: Dienst am 
Mitmenschen, Hilfe für Schwache, 
für Benachteiligte in unserer Ge-
sellschaft. Für mich ist das geleb-
te Solidarität. Auch in Zukunft 
werde ich mich bemühen, zu-
sammen mit meinen beiden Kol-
legen, diese Idee weiter zu tragen 
und hoffe, möglichst vielen Blin-
den und Sehbehinderten das Le-
ben etwas erleichtern zu können. 
 

 
 
Boris Nef-Gerber, Präsi-
dent. 
 

Adrian Kühni 

Heute hoffe ich, dass 

mein zwanzig jähriges 
Wirken im Stiftungsrat mittelbar 
oder unmittelbar dazu beigetra-
gen hat, die Lebensqualität be-
hinderter Menschen zu verbessern 
oder zumindest zu erhalten. Für 
mich waren es sehr prägende Jah-
re, die mir unter anderem gezeigt 
haben, dass ich genau in solchen 
Aufgaben Erfüllung und Zufrie-
denheit finde. Möge es der Stif-

tung auch in Zukunft gelingen, 
den von Ella Gattiker vorgegebe-
nen Weg konsequent weiter zu 
gehen. Solange ich dazu fähig bin, 
will ich mich nach bestem Wissen 
und Gewissen dafür einsetzen. 
 

 
 
Adrian Kühni, Vizepräsident und 
Aktuar. 
 

Andreas Schnetzer 

Seit Gründung der Stiftung 

darf ich das grosse Herz der Stif-
terin für sehbehinderte 
Mitmenschen weiter tra-
gen. Ich bin Frau Ella Gat-
tiker dankbar für diese 
mir übertragene Aufgabe. 
Es ist ein schönes Gefühl, 
Gutes zu tun und zu hel-
fen. Die vielen Reaktionen 
zeigen mir, dass auch be-
scheidenere Mittel Gros-
ses bewirken können. 

Man muss es nur Tun – auch in 
Zukunft! 
 

 
 
Andreas Schnetzer, Finanzverwal-
ter.
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CHRONIK 
 

(ak) 1990: Am 30. Oktober 

gründet Ella Gattiker-Liechti im 
Altersheim Meienberg in Rap-
perswil ihre Stiftung zugunsten 
blinder und sehbehinderter Men-
schen mit einem Kapital von 
500'000 Schweizer Franken. 
 
1990: Mit der Firmennummer 
CH-320.7.032.118-2 erfolgt am 
14. November die Eintragung der 
Stiftung im Handelsregister des 
Kantons Sankt Gallen. 
 
1991: Der Stiftungsrat tagt am 
29. Mai zum ersten Mal. 
 
1991: Ella Gattiker-Liechti stirbt 
am 17. August im Alter von über 
90 Jahren. 
 
1991: Der erste Jahresabschluss 
per 31. Dezember weist ein Ver-
mögen von rund 588'000 Schwei-
zer Franken aus. Die erste Ab-
rechnungsperiode beträgt 14 Mo-
nate. 
 
1995: Die Stiftung erlangt mit 
kantonaler Verfügung vom 16. 
Mai die Befreiung von der Ge-
meinde-, der Staats- und der Di-
rekten Bundessteuer wegen Ge-
meinnützigkeit. Dazu musste die 
Stiftungsurkunde vom 30. Okto-
ber 1990 um Art. 2, Abs. 3 erwei-
tert werden: „Die Stiftung verfolgt 
weder Erwerbs- noch Selbsthilfe-

zwecke.“. 
 
1999: Mit kantonaler Verfügung 
vom 30. März erweitert die Stif-

tung ihren Wirkungskreis auf Per-
sonen mit Wohnsitz in der Region 
Ostschweiz. Bislang mussten sie 
Wohnsitz im Kanton Sankt Gallen 
haben. 
 
2001: Stiftungsrat Peter Kühni-
Frei tritt per 31. Dezember im Al-
ter von über 80 Jahren aus dem 
Stiftungsrat aus. Er diente ihm 
mehr als 10 Jahre als Präsident. 
 
2002: An der Stiftungsratssitzung 
vom 11. März tritt der neue Präsi-
dent Boris Nef-Gerber sein Amt 
an. 
 
2006: Das Stiftungsvermögen per 
Ende Jahr beträgt erstmals über 
eine Million Schweizer Franken. 
Seit der Gründung machte die 
Stiftung für rund 200'000 Schwei-
zer Franken Vergabungen. 
 
2007: Juristische Fragen machen 
eine komplette Neufassung der 
Stiftungsurkunde nötig. Sie er-
langt mit kantonaler Verfügung 
vom 3. Mai Rechtskraft. 
 
2008: Die internationale Finanz-
krise lässt das Stiftungsvermögen 
um rund 150'000 Schweizer Fran-
ken auf den ungefähren Stand 
von Ende 2002 schrumpfen. Die 
Nettoperformance des durch-
schnittlich angelegten Kapitals 
beläuft sich auf minus 14.12 %. 
 
2010: Am 30. Oktober wird die 
Stiftung 20 Jahre alt. Sie hat ge-
gen 150 Beitragsgesuche bearbei-
tet und Beiträge im Umfang von 
über 220’000 Schweizer Franken 
gesprochen.  
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STIFTUNGSRÄTE SEIT 1990 
(ak) 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gattiker-Liechti Ella 1990 - 1991 
Gründerin 

 

 
 

Kühni Adrian 
eidg. dipl. Betr.-oec., Betriebswirtschaf-
ter 

1990 - 
Vizepräsident 
Aktuar 
 

 

 
 

Kühni-Frei Peter 
pens. Klinikdirektor 

1990 - 2001 
Präsident 

 

 
 

Nef-Gerber Boris 
pens. Sekundarlehrer phil. II 

2002 -  
Präsident 

 

 
 

Schnetzer Andreas 
eidg. dipl. Bankfachexperte 

1990 - 
Kassier, Fi-
nanzverwalter 
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DANK 

Wir danken herzlich. 

Hans Breitenmoser-Schütz, Rapperswil 
Gertrud Haug-Gygax, Jona 

Vreni und Peter Kühni-Frei, Rapperswil 
Medienverlag der Schweiz. Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte, Zürich 

Christian Pilny, Uetikon am See 
Stadtarchiv Rapperswil 

Markus Thurnherr-Imhof, Rapperswil 
Uetiker Museum, Uetikon am See 
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